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Feste und Veranstaltungen 

organisieren

• Vor dem Anlass

• Am Anlass

• Nach dem Anlass



Vor dem Anlass

• Festwirtschaftspatent, Auflagen 

• Unterstützung 

• Jugendschutzmaterial
– Plakate

 Nichtraucher-Schilder

 Age Calculator

 Jugendschutzbändel

Erhältlich bei Suchtprävention

 Broschüren

 Checkliste für 

Festveranstalter



Vor dem Anlass

www.praevention-zu-ch

www.sucht-praevention.ch

http://www.praevention-zu-ch/
http://www.sucht-praevention.ch/


Vor dem Anlass

• Schulung der Verantwortlichen 

• Schulung des Personals durch Verantwortliche 

a) www.jalk.ch oder 

b) Suchtpräventionsstelle

✓ Wissen: Wichtigste Fakten zu Jugend und Alkohol

✓ Recht: Gesetze zu Jugendschutz Alkohol

✓ Praxis: Umsetzung im Alltag

✓ Dauer: ca. 30-40 Min.

✓ Schulungsnachweis (12/15 Fragen richtig)

http://www.jalk.ch/


Vor dem Anlass

• Einfach, schnell, zuverlässig

• Identitätskarte, Führerausweis

• Ampelsystem:

 Rot: < 16 Jahre

– Gelb: 16-18 Jahre

– Grün: > 18 Jahre

• Kosten: 

 250.- CHF oder 

 Ausleihe Suchtprävention ZU/ZO

Unterstützung des Personals 



Vor dem Anlass

• Getränke

 Angebot planen 

 Preisstruktur („Sirup-Artikel“)

 Altersbeschränkungen auf Karte vermerken

 alkoholfreie Bar (z.B. Angebot Alkohol am Steuer Nie)

• Fahrpläne ÖV, Taxi Nummern sichtbar aufhängen

• Wichtige Telefonnummern für Personal griffbereit 

haben (z.B. Polizei, Sanität) 

• Securitas engagieren für Ruhe und Sicherheit



Am Anlass

• Klarheit schaffen!

 Wer trägt die Hauptverantwortung?

 Wer hilft bei schwierigen Situationen?

• Kontrolle der Stände bezüglich Ausstattung 

• Ausschank kontrolliert konsequent Alter 

(offizielle ID oder „Bändel“)

• Fehlverhalten ansprechen – Hinweis auf 

gesetzliches Verbot!



Am Anlass

• Ausschank verweigern an Jugendliche, junge 

Erwachsene, Erwachsene bei übermässigem trinken

(Gesetz)

• Gewalt, Vandalismus werden nicht toleriert

• Durchführung von Testkäufen



Nach dem Anlass

Auswertung mit allen Beteiligten:

• Rückmeldungen einholen

• Reflexion des Anlasses

• Verbesserungsideen einbringen

 schriftlich festhalten

 am nächsten Fest einbeziehen



Warum?

Jugendschutz ist wirksame 

Prävention!

Erstkonsum 

hinauszögern

Gefahren, Risiken 

verhindern oder 

vermindern

Gewöhnung

vermeiden –

geringere 

Konsummenge

Risiko-Verminderung für eine spätere Abhängigkeit



Warum?

Ihr Gewinn

• Image in der Öffentlichkeit gesteigert

• Vorbildfunktion ausgeübt

• weniger Randale oder Vandalismus 

• weniger alkoholbedingte Unfälle 

• Gesetzeskonform, gesundheitspolitisch 
verantwortungsvoll und vorbildlich gehandelt



Fragen?

Kontakt: 

Sven Anders

Suchtprävention Zürcher Unterland

anders@praevention-zu.ch

Simone Rindlisbacher

Suchtprävention Zürcher Oberland

s.rindlisbacher@sucht-praevention.ch



«Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische 

Getränke oder andere Stoffe in einer Menge, 

welche die Gesundheit gefährden kann ... 

verabreicht oder zum Konsum zur Verfügung 

stellt, wird mit Gefängnis oder mit Busse 

bestraft.»

Artikel 136 StGB 

(Strafgesetzbuch)

Mit Busse bis zu CHF 10'000.– wird bestraft, wer:

• die Verkaufsverbote an Jugendliche missachtet

• die Werbeverbote missachtet

Artikel 57 AlkG

(Alkoholgesetz)

Grundlage Gesetze (national) 

Artikel 11 LGV 

(Lebensmittel- und 

Gebrauchsgegenstände

verordnung)

Alkoholische Getränke dürfen nicht an Kinder 

und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben 

werden. Anbringung eines gut sichtbaren 

Schildes am Verkaufspunkt, welches auf das 

Mindestabgabealter hinweist. 



Alkoholführende Gastwirtschaften haben eine 

Auswahl alkoholfreier Getränke nicht teurer 

anzubieten als das billigste alkoholhaltige 

Getränk gleicher Menge. („Sirupartikel“)

§ 23 GGG 

(Gastgewerbegesetz)

Die Abgabe von gebrannten Wassern an 

Jugendliche unter 18 ist verboten.

Der Ausschank alkoholhaltiger Getränke an 

Jugendliche unter 16 Jahren ist verboten.

Grundlage Gesetze (kantonal) 

§48 GesG

(Gesundheitsgesetz)
Die Abgabe von Alkohol an Personen unter 16 

Jahren oder gebrannten Wassern an Personen 

unter 18 Jahren ist auch dann verboten, wenn sie 

kostenlos erfolgt. Vom Verbot ausgenommen ist 

die Abgabe durch Inhaber der elterlichen Sorge.

§ 25 GGG 

(Gastgewerbegesetz)



Die Abgabe aller alkoholischen Getränke an Kinder 

und Jugendliche unter 16 Jahren ist verboten.

Ab 16 Jahren erlaubt sind vergorene Getränke wie 

Wein, Bier, Obstwein und andere Fruchtweine sowie 

deren Mischungen mit alkoholfreien Getränken. Die 

vergorenen Getränke dürfen indessen nicht mehr als 

15 Volumenprozente aufweisen.

Die Abgabe von gebrannten Wassern an Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten.

Ab 18 Jahren sind alle alkoholischen Getränke 

erlaubt.

Zusammenfassung:



Jugendschutz Warum?

• Beeinträchtigung der Entwicklung des 

jugendlichen Gehirns

• Irreversible Schäden

• Rauschtrinken



Jugendschutz Warum?

• Jugendliche reagieren besonders 

sensibel auf Alkohol 

• Früher, übermässiger und häufiger 

Alkoholkonsum im Alter von 14 bis 15 

Jahre erhöht:

– Risiko für Alkoholabhängigkeit im 

Erwachsenenalter

– Labile psychische Gesundheit

– Erhöhte Deliktanfälligkeit



jalk.ch
Einstiegsseite mit Menü



jalk.ch
Einführung Informationen 



jalk.ch
Kapitel WISSEN: Vorwissen 



jalk.ch
Kapitel WISSEN: Fakten Jugend und Alkohol 



jalk.ch
Kapitel RECHT: Fakten Gesetze



jalk.ch
Kapitel Praxis: Sechs Alltagssituationen Übersicht



Und Sie haben dazu 

beigetragen, 

...dass es ein friedliches, genussvolles Fest gab, von dem 

alle gerne sprechen und mit Vorfreude auf das nächste!


